
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/6/18 11Os76/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1975

Norm

MilStG §1

MilStG §2 Z1

MilStG §9

Rechtssatz

Unbeachtlichkeit der späteren Einwendung der Wehrdienstuntauglichkeit gegenüber einem rechtskräftigen

Einberufungsbefehl zum Präsenzdienst.

Entscheidungstexte

11 Os 76/75

Entscheidungstext OGH 18.06.1975 11 Os 76/75

Veröff: SSt 46/31
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